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Kreisverordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet „Pinneberger Elb-
marschen“ (LSG 04) im Kreis Pinneberg 
vom 29.03.2000. 
 
Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes 
zur Neufassung des Landschaftspflegege-
setzes (Gesetz zum Schutz der Natur 
-Landesnaturschutzgesetz- LNatSchG) 
vom 16. Juni 1993 (GVOBl. Schl.-H. 1993, 
Seite 215) in der z.Zt. gültigen Fassung 
wird verordnet: 
 

§ 1 
Erklärung zum Landschafts- 

schutzgebiet 
 

(1) Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet in 
den Gemeinden Raa-Besenbek, Seester-
mühe, Seester, Klein Nordende, Groß 
Nordende, Neuendeich, Moorrege, Heist, 
Holm, Haseldorf, Haselau und Hetlingen 
und den Städten Elmshorn, Uetersen und 
Wedel wird zum Landschaftsschutzgebiet 
erklärt. 
 
(2) Das Landschaftsschutzgebiet wird mit 
der Bezeichnung „Pinneberger Elbmar-
schen" unter Nr. 4 in das beim Landesamt 
für Natur und Umwelt -obere Naturschutz-
behörde- geführte Naturschutzbuch einge-
tragen. Das Naturschutzbuch kann bei der 
örtlich zuständigen unteren sowie bei der 
oberen Naturschutzbehörde eingesehen 
werden. 
 

§ 2 
Schutzgegenstand 

 
(1) Das Landschaftsschutzgebiet ist rund 
9.400 ha groß und umfaßt die Gemar-
kungsteile Elmshorn, Raa-Besenbek, 
Seestermühe, Seester, Klein Nordende, 
Groß Nordende, Uetersen, Neuendeich, 
Moorrege, Heist, Holm, Haselau, Hasel-
dorf, Hetlingen, Wedel und Schulau. 
 
(2) Das Gebiet liegt im westlichen Teil des 
Kreises Pinneberg in den Gemeinden 
Raa-Besenbek, Seestermühe, Seester, 
Klein Nordende, Groß Nordende, Neuen-
deich, Moorrege, Heist, Holm, Haseldorf, 
Haselau und Hetlingen und den Städten 
Elmshorn, Uetersen und Wedel und wird 

im wesentlichen gegliedert durch die Krü-
ckau und die Pinnau. Abgegrenzt wird das 
Landschaftsschutzgebiet im Norden 
-im Gemeindegebiet Raa-Besenbek- 
durch die Kreisgrenze zum Kreis Stein-
burg, im Westen durch die Naturschutzge-
biete „Eschschallen im Seestermüher Vor-
land“ sowie „Haseldorfer Binnenelbe mit 
Elbvorland“, im Osten durch den Geest-
hang entlang der Bundesstraße 
B 431 zwischen Elmshorn und Wedel und 
im Süden durch das Stadtgebiet Wedels. 
In der dieser Verordnung als Anlage bei-
gefügten Übersichtskarte im Maßstab 
1 : 50.000 ist das Landschaftsschutzgebiet 
grün und rot unterlegt dargestellt. Bei die-
ser Übersichtskarte handelt es sich um 
einen verkleinerten Auszug aus der topo-
graphischen Karte. 
Das Landschaftsschutzgebiet ist in zwei 
Zonen (Kern- und Randzone) unterteilt. 
Die Lage der Schutzzonen und die ge-
naue Abgrenzung ergibt sich aus der 
Abgrenzungskarte. 
 
(3) Die genaue Grenze der Randzone des 
Landschaftsschutzgebietes ist in drei Ab-
grenzungskarten -Karte Nr. 1 bis Nr. 3- im 
Maßstab 1 : 10.000 grün eingetragen. Alle 
entsprechend markierten Bereiche bilden 
die Randzone. Die genaue Grenze der 
Kernzone des Landschaftsschutzgebietes 
ist in den in Satz 1 genannten drei Ab-
grenzungskarten im Maßstab 1 : 10.000 
rot eingetragen. Alle entsprechend mar-
kierten Bereiche bilden die Kernzone. 
 
(4) Die Ausfertigungen der Karten sind bei 
der Landrätin/dem Landrat des Kreises 
Pinneberg als untere Naturschutzbehörde 
in 25421 Pinneberg verwahrt. Diese Kar-
ten sind Bestandteil dieser Verordnung. 
 
Weitere Karten sind bei der/dem Amtsvor-
steher/in des Amtes Elmshorn-Land in 
25335 Elmshorn, des Amtes Moorrege in 
25436 Moorrege, des Amtes Haseldorf in 
25489 Haseldorf, der Stadt Elmshorn in 
25335 Elmshorn, der Stadt Uetersen in 
25436 Uetersen und der Stadt Wedel in 
22880 Wedel niedergelegt. 
Die Verordnung und die Karten können bei 
diesen Behörden während der Dienststun-
den eingesehen werden. 
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(5) Die Verordnung und die Karten sind 
mit der Bezeichnung „Pinneberger Elb-
marschen“ unter Nummer H 200-
152.3▌2221 in das Bestandsverzeichnis 
des Kreisarchivs aufgenommen. 
 

§ 3 
Schutzzweck 

 
(1) Das Landschaftsschutzgebiet umfaßt 
den Bereich der drei Marschengebiete 
Seestermüher, Haseldorfer und Wedeler 
Marsch des Kreises Pinneberg mit Aus-
nahme der in diesem Bereich existieren-
den Naturschutzgebiete und den bebauten 
Ortslagen. 
Das Gebiet wird naturgegeben durch die 
tidebeeinflußten Fließgewässer Pinnau, 
Krückau, Wedeler Au sowie Haseldorfer 
Binnenelbe gegliedert und durch den 
geomorphologisch bedeutsamen Über-
gang zur Geest begrenzt. 
Während die Marsch überregionale Be-
deutung für Rast- und Zugvögel hat, bie-
ten die Gewässer Lebensraum für zahlrei-
che Fischarten. 
Das marschtypische Landschaftsbild zeigt 
sich in der Abwechslung von Deichen und 
Gräben sowie langgezogenen Straßendör-
fern, mit deren z.T. auf Wurten gelegenen 
Höfen. 
Zu den typischen Nutzungsformen dieser 
Kulturlandschaft gehören Obstanbau, Res-
te von Bandholzkulturen, Weideland mit 
der charakteristischen Beet- und Grüp-
penstruktur und Ackerflächen. 
Ebenso zählen Feldgehölze und Einzel-
bäume dazu. Das Gebiet weist nur einen 
geringen Waldanteil auf. 
Die beim Deichbau entstandenen Wasser-
flächen werden größtenteils als Angeltei-
che genutzt. 
Darüber hinaus kommt dem gesamten 
Gebiet eine besondere Bedeutung für die 
überregionale Erholung zu. 
 
Innerhalb des Gebietes befinden sich Eig-
nungsräume für Windenergieanlagen. 

 
Das Landschaftsschutzgebiet ist in zwei 
Zonen -die Kern- und die Randzone- un-
terteilt, welche sich wie folgt darstellen: 
 
Kernzone 

Das Gebiet der Kernzone umfaßt die ein-
gedeichten tidebeeinflußten Bereiche der 
Pinnau, Krückau, Hetlinger und Haseldor-
fer Binnenelbe und der Wedeler Au sowie 
weitere Flächen zwischen dem Natur-
schutzgebiet „Haseldorfer Binnenelbe mit 
Elbvorland“ und dem Mitteldeich soweit 
diese innerhalb des Geltungsbereiches 
liegen. Ausgenommen sind die Flächen 
des Hetlinger Klärwerkes, der „Hetlinger 
Schanze“ und die direkte Umgebung vor-
handener Bebauung sowie die Bebauung 
selbst. 
Die Kernzone als vernetzendes Element 
zur Randzone fungiert als besondere Puf-
ferfläche zu Naturschutz- und internationa-
len Schutzgebieten. 
Die wechselfeuchten Dauergrünlandflä-
chen haben durch ihre extensivere Nut-
zung eine einzigartige Bedeutung für den 
Artenschutz. 
Die Ufer der Gewässer werden ab-
schnittsweise durch randbegleitende Ge-
hölze und Röhricht gesäumt. 
 
Randzone 
Die die Kernzone umgebenden Flächen 
mit den Bereichen, in denen eine intensive 
landwirtschaftliche Nutzung vorherrschend 
ist sowie Gehöftanlagen innerhalb der 
Kernzone, bilden die Randzone. Die 
Randzone wird des weiteren durch eine 
Vielzahl von Entwässerungsgräben mit 
dem dafür typischen Relief und tief einge-
schnittenen Hauptwettern bestimmt. 
Durch die Größe des Einzugsgebietes 
und die Nähe des Elbstromes kommt der 
naturbezogenen Erholung insbesondere 
in diesem Bereich eine herausragende 
Bedeutung zu. 
 
(2) Schutzzweck ist es, diesen Naturraum  
1. zur Erhaltung, Wiederherstellung und 

Entwicklung der Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts, der Regenerati-
onsfähigkeit und der Nutzungsfähig-
keit der Naturgüter, 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbildes und 
wegen seiner besonderen kulturhisto-
rischen Bedeutung und 

3. wegen seiner besonderen Bedeutung 
für die naturverträgliche Erholung 
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unter Berücksichtigung der ordnungsge-
mäßen landwirtschaftlichen Nutzung zu 
sichern und soweit erforderlich im Sinne 
des Landschaftsschutzes zu entwickeln. 
 
(3) Unabhängig davon gilt als besonderes 
Schutzziel, 
 
1. in der Kernzone 
 
1.1 die tidebeeinflußten Fließgewässer, 
orientiert an ihrem ursprünglichen, natur-
nahen Zustand, zu erhalten und zu entwi-
ckeln, 
 
1.2 einen durchgängigen, natürlich ausge-
prägten Uferrandstreifen zu entwickeln,  
 
1.3 die Freizeitnutzung, insbesondere 
Sportbootnutzung, auf vorhandene Berei-
che zu konzentrieren, 
 
1.4 die Nutzungsform des Dauergrünlan-
des aus Gründen des Artenschutzes zu 
erhalten bzw. auszuweiten und zu entwi-
ckeln und die Bewirtschaftung des 
Feuchtgrünlandes zu extensivieren. 
 
 
2. in der Randzone 
 
2.1 die offenen, zusammenhängenden 
Grünlandbereiche für das Landschaftsbild 
zu erhalten, 
 
2.2 diese charakteristische Kulturland-
schaftsform für die Eigenart und Schönheit 
des Landschaftsbildes zu erhalten, 
 
2.3 den Marschbereich mit seiner charak-
teristischen Beet- und Grüppenstruktur 
sowie dem geomorphologisch bedeutsa-
men Übergang zur Geest zu erhalten, 
 
2.4 das vorhandene Feuchtgrünland zu 
erhalten und zu entwickeln, 
2.5 Gewässer und deren Randbereiche 
naturnah zu entwickeln, 
 
2.6 die historischen Marschhufendorfstruk-
turen in Abwechslung mit unbebauten 
Grünzonen (Landschaftsfenster) für das 
Landschaftsbild zu erhalten, 
 

2.7 die Landschaft für die naturbezogene 
Erholung zu erhalten und zu entwickeln, 
 
2.8 vorhandene Wälder und Feldgehölze 
und auch Einzelbäume zu erhalten. 
 

§ 4 
Verbote, 

Befreiungen 
 

(1) In dem Landschaftsschutzgebiet sind 
alle Handlungen verboten, die den Cha-
rakter des Gebietes verändern können 
oder dem besonderen Schutzzweck zuwi-
derlaufen, insbesondere, wenn sie den 
Naturhaushalt schädigen, den Naturgenuß 
beeinträchtigen oder das Landschaftsbild 
verunstalten können. 
 
Insbesondere ist verboten: 
 
1. die Errichtung von baulichen Anlagen 

auf baulich bisher nicht genutzten 
Grundflächen, Straßen, Wege, Bahnan-
lagen und sonstige Verkehrsflächen mit 
festem Belag anzulegen, ausgenom-
men Windenergieanlagen, 

 
2. die Errichtung oder wesentliche Ände-

rung von Windenergieanlagen, ausge-
nommen in den gekennzeichneten Vor-
ranggebieten für Windenergienutzung, 

 
3. die Anlage von Flug-, Lager-, Ausstel-

lungs-, Camping-, Golf-, Sport- und 
Bootsliegeplätzen, Badestellen und 
Stegen sowie sonstigen Plätzen, mit 
Ausnahme von nichtbefestigten, land-
wirtschaftlich genutzten Plätzen bis zu 
einer Größe von 300 m², 

 
4. die Gewinnung von oberflächennahen 

Bodenschätzen oder Vornahme sonsti-
ger Abgrabungen, Aufschüttungen, 
Ausfüllungen, Auf- oder Abspülungen 
sowie die Bodengestalt auf andere Art 
wesentlich zu verändern, wenn die be-
troffene Bodenfläche mehr als 
1.000 m² oder die zu verbringende 
Menge mehr als 30 m³ beträgt, 

 
5. Benutzungen des Grundwassers 

(durch z.B. Einleiten von Stoffen, Ent-
nahmen, Aufstauen, Absenken und 
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Umleiten), die geeignet sind, dauernd 
oder in einem nicht nur unerheblichen 
Ausmaß schädliche Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaffenheit des Was-
sers herbeizuführen, 

 
6. die Errichtung oder wesentliche Ände-

rung von Sende-, Licht- und Leitungs-
masten, oberirdische oder unterirdische 
Versorgungs- oder Entsorgungsleitun-
gen außerhalb des Straßenkörpers o-
der Materialtransportleitungen und 
sonstige Leitungen zu verlegen, ausge-
nommen elektrische Weidezäune und 
Rohrleitungen zur Bewässerung land-
wirtschaftlicher Flächen und für die 
Versorgung von Weidevieh, 

 
7. die erstmalige oder nicht nur unerheb-

liche Veränderung der Entwässerung 
von Überschwemmungswiesen, feuch-
ten Wiesen und Weiden, Streuwiesen 
und Sumpfdotterblumenwiesen (sons-
tige Feuchtgebiete). 

 
(2) In der Kernzone ist darüber hinaus 
verboten: 
 
1. die wesentliche Änderung der in Absatz 

1, Satz 2, Nr. 1 genannten Anlagen und 
deren Baunutzungsänderung, auch, 
wenn die Änderung oder Errichtung 
keiner baurechtlichen Genehmigung 
oder Anzeige bedarf, 

 
2. der Wechsel einer mind. fünfjährigen 

Grünlandnutzung in eine andere land-
wirtschaftliche Nutzungsart oder -form, 

 
3. die Neuschaffung von Anlagen zur 

Fischzucht, 
 
 

4. die Errichtung oder wesentliche Ände-
rung von freistehenden Einfriedigungen 
und Einzäunungen in anderer als der 
für die Weidetierhaltung üblichen und 
von Forst- oder Baumschulkulturen in 
anderer als für diese üblichen sowie in 
einer nicht landschaftsgerechten Art, 

 
5. die Aufstellung von Zelten oder Wohn-

wagen/Wohnmobilen außerhalb der da-

für bestimmten Plätze nach Maßgabe 
des § 36 LNatSchG, 

 
6. die Durchführung von Veranstaltungen 

außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen, 
die mit erheblichem Lärm verbunden 
sind oder auf andere Weise die Ruhe 
der Natur oder den Naturgenuß stören 
können (z.B. durch Modellflugkörper, 
motorsportliche Veranstaltungen, Berei-
ten von Geländestrecken), 

 
7. die Neuanlage von gärtnerischen Kul-

turflächen mit Ausnahme von Flächen, 
die der ordnungsgemäßen landwirt-
schaftlichen Bodennutzung dienen, so-
wie die Neuanlage von Weihnachts-
baum- und Schmuckreisigkulturen au-
ßerhalb des Waldes. 

 
(3) Die untere Naturschutzbehörde kann 
von den Verboten des Abs. 1 und Abs. 2 
nach Maßgabe des § 54 Abs. 2 LNatSchG 
Befreiungen erteilen. 
 
(4) Beschränkungen, Verbote und Gebote 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz, dem 
LNatSchG und sonstigen Rechtsvorschrif-
ten bleiben unberührt. 
 

§ 5 
Genehmigungsbedürftige Handlungen 

Ausnahmen 
 

(1) Nach Maßgabe des § 54 Abs. 1 
LNatSchG kann die untere Naturschutz-
behörde Ausnahmen für folgende ge-
nehmigungsbedürftige Handlungen zu-
lassen, soweit sich dies mit dem Schutz-
zweck nach § 3 Abs. 2 vereinbaren läßt: 
 
 
1. die Beseitigung von Gebüschbeständen 

außerhalb des Waldes sowie von Al-
leen, Feld- und Ufergehölzen, 

 
2. die Neuschaffung oder Beseitigung 

vom Landeswassergesetz ausge-
nommener Gewässer mit Ausnahme 
von Anlagen zur Fischzucht, 

 
3.  

− die Errichtung oder wesentliche 
Änderung von Anlagen in und an 
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oberirdischen Gewässern, 

 
− den Ausbau von oberirdischen Ge-

wässern, 
 

− Benutzungen von oberirdischen 
Gewässern, die über den Gemein-, 
Eigentümer- oder Anliegergebrauch 
hinausgehen (z.B. Entnehmen, Ab-
leiten, Aufstauen, Absenken, Ein-
bringen und Einleiten von Stoffen), 
sofern dadurch der Wasserstand, 
der Wasserabfluß, die Gewässer-
güte oder die Fließgeschwindigkeit 
nicht nur unerheblich verändert 
wird, ohne Frostschutzberegnungs-
vorhaben, 

 
4. die Beseitigung oder wesentliche Ver-

änderung von landschaftsbestimmen-
den Einzelbäumen, insbesondere mit 
einem Stammumfang von mehr als 
150 cm in 1 m Höhe über dem Erdbo-
den, 

 
5. die Aufstellung oder Anbringung von 

Plakaten, Automaten, Bild- oder 
Schrifttafeln mit Ausnahme amtlicher 
Kennzeichnungen, 

 
6. die wesentliche Änderung von Hafen-

anlagen sowie die Errichtung gemein-
schaftlicher Anlagen (Bootsliege-
plätze) nach Maßgabe des § 37 
Abs. 1 LNatSchG, 

 
7. die erstmalige Aufforstung bisher nicht 

als Wald genutzter Grundflächen, die 
Umwandlung von Wald und die Beseiti-
gung von Parkanlagen und Baumgrup-
pen. 

 
(2) Nur in der Randzone können für fol-
gende genehmigungsbedürftige Hand-
lungen Ausnahmen zugelassen werden: 
  
1. die wesentliche Änderung der in § 4 

Abs. 1 Nr. 1 genannten Anlagen und 
Windenergieanlagen sowie für die Er-
richtung nach § 35 des Baugesetzbu-
ches bevorrechtigt im Außenbereich zu-
lässiger baulichen Anlagen inklusive al-
ler Windenergieanlagen und deren 
Baunutzungsänderung, auch wenn die 

Änderung oder Errichtung keiner bau-
rechtlichen Genehmigung oder Anzeige 
bedarf, 

 
2. die wesentliche Änderung der in § 4 

Abs. 1 Nr. 3 genannten Anlagen sowie 
die Errichtung von sonstigen Plätzen 
über 300 m², 

 
3. die Neuschaffung oder Beseitigung 

von Anlagen zur Fischzucht, 
 
4. die Errichtung oder wesentliche Ände-

rung von freistehenden Einfriedigun-
gen und Einzäunungen in anderer als 
der für die Weidetierhaltung üblichen 
und von Forst- oder Baumschulkultu-
ren in anderer als für diese üblichen 
sowie in einer nicht landschaftsge-
rechten Art, 

 
5. die Aufstellung von Zelten oder 

Wohnwagen/Wohnmobilen außerhalb 
der dafür bestimmten Plätze nach 
Maßgabe des § 36 LNatSchG, 

 
6. die Durchführung von Veranstaltungen 

außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen, 
die mit erheblichem Lärm verbunden 
sind oder auf andere Weise die Ruhe 
der Natur oder den Naturgenuß stören 
können (z.B. durch Modellflugkörper, 
motorsportliche Veranstaltungen, Berei-
ten von Geländestrecken), soweit diese 
naturverträglich sind, 

 
7. die Neuanlage von gärtnerischen Kul-

turflächen mit Ausnahme von Flächen, 
die der ordnungsgemäßen landwirt-
schaftlichen Bodennutzung dienen, 
sowie die Neuanlage von Weih-
nachtsbaum- und Schmuckreisigkultu-
ren außerhalb des Waldes. 

 
§ 6 

Zulässige Handlungen 
 

Als zulässige Handlungen sind erlaubt 
 
1. die im Sinne des Bundesnaturschutz-

gesetzes ordnungsgemäße land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche so-
wie erwerbsgärtnerische Bodennut-
zung, 
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2. die ordnungsgemäße Deichunterhal-

tung und -sicherung, 
 
3. die Unterhaltung von Gewässern und 

Gewässerrändern, soweit sie den Zie-
len des Naturschutzes im Sinne des § 
1 LNatSchG Rechnung trägt, 

 
4. bestehende Nutzungen im Rahmen 

des § 38 Bundesnaturschutzgesetz, 
 
5. die von den zuständigen Naturschutz-

behörden zu bestimmenden Maßnah-
men zur Gewährleistung des Schutz-
zweckes im Sinne des § 3 einschließ-
lich der hierfür erforderlichen Schutz- 
und Entwicklungsmaßnahmen, 

 
6. behördlich angeordnete oder behörd-

lich zugelassene Maßnahmen und 
Kennzeichnungen, 

 
7. die erforderlichen Maßnahmen zur 

Unterhaltung und Sicherung der Stra-
ßen, Wege und Plätze unter Beach-
tung des § 12 Abs. 1 LNatSchG; nicht 
zulässig ist die Verwendung von was-
sergefährdenden, auswasch- oder 
auslaugbaren Materialien, 

 
8. die ordnungsgemäße Ausübung des 

Jagdrechtes und des Jagdschutzes 
nach den maßgeblichen jagdrechtli-
chen Bestimmungen. 

 
 

§ 7 
Antragsunterlagen,  
zuständige Behörde 

 
Ausnahmen und Befreiungen sind bei der 
Landrätin/dem Landrat des Kreises Pin-
neberg als untere Naturschutzbehörde 
schriftlich zu beantragen. Der Antrag 
muß alle zur Beurteilung erforderlichen 
Angaben enthalten; hierzu gehören auch 
Pläne und Beschreibungen. 
 
Die Entscheidungen ergehen von der 
unteren Naturschutzbehörde unter Be-
achtung des § 21 c LNatSchG; bei Be-
freiungen nur mit Zustimmung der oberen 
Naturschutzbehörde. 

 
§ 8 

Gebote, 
Maßnahmen des Naturschutzes 

 
Die untere Naturschutzbehörde kann  
 
1. zur Erhaltung, Wiederherstellung oder 

Entwicklung der Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes, der Regenerati-
onsfähigkeit oder der Nutzungsfähig-
keit der Naturgüter, 

 
2. wegen der Vielfalt, Eigenart oder 

Schönheit des Landschaftsbildes oder 
wegen ihrer besonderen kulturhistori-
schen Bedeutung oder 

 
3. wegen ihrer besonderen Bedeutung 

für die naturverträgliche Erholung 
 
nach Anhörung des Eigentümers oder 
des Nutzungsberechtigten die erforderli-
chen Maßnahmen des Naturschutzes 
unter den Voraussetzungen des § 21 b 
LNatSchG festlegen. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 57 Landesna-
turschutzgesetz handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
 
1. ohne die erforderliche Befreiung einem 
Verbot nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 oder 
Abs. 2 Nr. 1 bis 7 zuwiderhandelt oder 
ohne die erforderliche Ausnahme Hand-
lungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 oder 
Abs. 2 Nr. 1 bis 7 vornimmt (§ 57 Abs. 1 
Nr. 1 LNatSchG), 
 
2. Auflagen, die mit einer Zulassung, Ge-
nehmigung oder Befreiung nach dieser 
Verordnung verbunden sind, nicht, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, 
soweit diese Maßnahmen auf die Buß-
geldvorschrift verweisen (§ 57 
Abs. 1 Nr. 2 LNatSchG). 
 
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 
1 können gem. § 57 a Abs. 1 Nr. 1 Lan-
desnaturschutzgesetz mit einer Geld-



Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, untere Naturschutzbehörde, Moltkestraße 10, 25421 Pinneberg 
 

LSG 04  „Pinneberger Elbmarschen“ 
Seite 7 

 
buße bis zu DM 100.000,--, nach Abs. 1 
Nr. 2 gem. § 57 a Abs. 1 Nr. 2 Landesna-
turschutzgesetz mit einer Geldbuße bis 
zu DM 10.000,-- geahndet werden. 
 
(3) Gegenstände, die zur Begehung einer 
Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 ge-
braucht worden oder bestimmt gewesen 
sind, können eingezogen werden. 
 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

bestehender Verordnungen 
 

(1) Die Verordnung tritt am Tage nach 
ihrer Verkündung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung 
tritt die Kreisverordnung zum Schutze 
von Landschaftsteilen im Kreise Pinne-
berg vom 31. Oktober 1969 (Amtsblatt 
Schl.-H./AAz. S. 277) i.d.F. der 4. Ände-
rungsverordnung vom 04. Mai 1988, so-
weit sie das in § 2 dieser Verordnung 
beschriebene Gebiet betrifft, außer Kraft. 
 
Pinneberg, den 29.03.2000. 

 
Kreis Pinneberg 

Der Landrat 
als untere Naturschutzbehörde 

 
gez. Berend Harms 

 
 



Vorrang für Windkraft

Bestandteil der Kreisverordnung über das Landschaftsschutzgebiet
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Legende :

Kreisgrenze

Gemeindegrenze
LSG / Randzone
LSG / Kernzone

Mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes Schleswig-Holstein

Pinneberg, den 29.03.2000

Übersichtskarte

gez. Berend Harms

Der Landrat
Untere Naturschutzbehörde


	Kreisverordnung+LSG04
	LSG+04 a7

